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Az.: 3 VR MVG 41/2000

entschieden am: 09. März 2001

B e s c h l u ß

In dem Schiedsverfahren

mit den Beteiligten


1.
Mitarbeitervertretung 




Antragstellerin,


Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwalt 

sowie


2.
Leitung 





Antragsgegner,


Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte 

hat die 3. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. durch Herrn Dr. Kiel als Vorsitzenden, Herrn Schalk und Herrn Zobiack als Beisitzer in der mündlichen Verhandlung am 09.03.2001 folgendes 

beschlossen:
Dem Antragsgegner wird aufgegeben, das Mitbestimmungsverfahren zur Ablehnung des Altersteilzeitbegehrens der Mitarbeiterin N und des Mitarbeiters Th einzuleiten und durchzuführen.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten um Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung bei Ablehnung von Anträgen auf Vereinbarung von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen.

Antragstellerin ist die bei der Einrichtung gebildete Mitarbeitervertretung.

Am 30.05.2000 stellte der Mitarbeiter Th einen Antrag auf Eingehung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ab dem 30.06.2000 für die Dauer von 10 Jahren. Die Dienststellenleitung lehnte den Antrag am 14.06.2000 ab. Sie lehnte ferner am 08.09.2000 den weiteren Antrag der Mitarbeiterin N ab, ihr bis Dezember 2009 bestehendes Arbeitsverhältnis in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis zu ändern. In beiden Fällen führte die Dienststellenleitung kein Mitbestimmungsverfahren durch, obwohl die Mitarbeitervertretung unter dem 22.06.2000 „Mitberatung“ einforderte.

Die Mitarbeitervertretung ist der Auffassung, die Ablehnung der Anträge sei nach § 42 Nr. 11 MVG-K mitbestimmungspflichtig.

Die Mitarbeitervertretung beantragt,

dem Antragsgegner aufzugeben, das Mitbestimmungsverfahren zu Ablehnung der Altersteilzeitbegehren der Mitarbeiterin Frau N und des Mitarbeiters Herrn Th einzuleiten und durchzuführen.

Die Dienststellenleitung beantragt,

den Antrag zurückzuweisen.

Die Dienststellenleitung vertritt die Auffassung, die Anträge seien schon deshalb unbegründet, weil 
§ 42 Nr. 11 MVG-K nicht hinreichend bestimmt und deshalb unwirksam sei. Die Mitbestimmung beziehe sich ausschließlich auf konkrete personelle Einzelmaßnahmen, die nur individuell und nicht „arbeitsmarktpolitisch“ motiviert sein könnten. Es könne nicht angenommen werden, die Mitbestimmung diene dem Arbeitsplatzinteresse von nicht in der Einrichtung beschäftigten Arbeitssuchenden. Hinzukomme, dass § 39 Abs. 1 MVG-K keine Regelung vorsehe und nicht analog anzuwenden sei; aus der Verletzung des Mitbestimmungsrechts ergebe sich kein Abschlusszwang. 

Die Dienststellenleitung meint weiterhin, das Mitbestimmungsrecht beziehe sich nur auf die in den AVR-K geregelten Arbeitszeitreduzierungen. Die Verfasser des MVG-K hätten nur die Regelung des 
§ 29 a VI AVR-K im Auge gehabt. Danach komme eine Beurlaubung für 1 – 3 Jahre in Betracht, nicht aber für 9 – 10 Jahre wie im Fall des Mitarbeiters Th und der Mitarbeiterin N.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen.

II.

Der Antrag ist begründet.

Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, im Hinblick auf die Ablehnung der auf Vereinbarung von Altersteilzeit gerichteten Anträge des Mitarbeiters Th und der Mitarbeiterin N das Mitbestimmungsverfahren nach § 39 Abs. 2 MVG-K einzuleiten. Nach dieser Vorschrift hat die Dienststellenleitung die Mitarbeitervertretung von der beabsichtigten Maßnahme zu unterrichten und deren Zustimmung zu beantragen, sofern die Maßnahme der Mitbestimmung unterliegt. Nach § 42 Nr. 11 MVG-K hat die Mitarbeitervertretung in Personalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter bei „Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der Arbeitszeit und Beurlaubung aus familien- und arbeitsmarktpolitischen Gründen“ mitzubestimmen.

1. § 42 Nr. 11 MVG-K ist hinreichend bestimmt, auch wenn der Gesetzgeber des MVG-K auf keine bestimmten arbeitsmarktpolitischen Vorschriften oder Normen Bezug genommen hat, sondern einen unbestimmten Rechtsbegriff verwendet. Dadurch sollte gewährleistet werden, dass sich das Mitbestimmungsrecht auf die jeweils aktuellen Gesetze bezieht und nicht nur auf solche, die dem Gesetzgeber des MVG-K bekannt bzw. zu diesem Zeitpunkt verabschiedet waren. Arbeitsmarktpolitische Regelungen finden sich nicht nur in dem Anspruch einzelner Mitarbeiter auf Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung in § 29 a AVR-K, sondern in einer Reihe weiterer Normen, die naturgemäß einem ständigen Wandel unterliegen, der durch Erfahrungen in der Normanwendung, Veränderungen der Rahmenbedingungen und unterschiedliche rechtspolitische Vorstellungen geprägt ist. So ist z.B. das zur Zeit des MVG-K in seiner Fassung vom März 1996 geltende Beschäftigungsförderungsgesetz vom April 1985 im September 1996 geändert worden und inzwischen in dem Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge vom 21.12.2000 aufgegangen. Aufgrund dieses Gesetzes können sich ebenso Ansprüche einzelner Mitarbeiter ergeben (z.B. auf Abschluss eines Teilzeitarbeitsverhältnisses) wie aufgrund der Bestimmungen zur Altersteilzeit in der Anlage 16 AVR-K, die bei der Neufassung des MVG-K noch nicht galt.

2. § 42 Nr. 11 MVG-K ist in seiner Formulierung allerdings missglückt (zutreffend Baumann-Czichon/Germer, § 42 Anm. 69). Gegenstand der Beteiligung ist nach dieser Vorschrift eine personelle Einzelmaßnahme. Der Mitarbeiter kann stets nur aus individuellen und nicht aus abstrakten arbeitsmarktpolitischen Gründen eine Beurlaubung oder Teilzeitbeschäftigung anstreben. Darauf ist zugleich das Mandat der Mitarbeitervertretung begrenzt. Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift soll ein Mitbestimmungsrecht immer dann ausgelöst sein, wenn sich aus dem Antrag eines Mitarbeiters ergibt, dass er die Reduzierung seiner Arbeitszeit oder Beurlaubung aufgrund eines arbeitsmarktpolitisch motivierten Gesetzes verlangt oder mit der Dienststellenleitung den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung begehrt und die Dienststellenleitung diesem Antrag nicht entsprechen will. Dabei wird die Mitbestimmung, die an sich vor Ablehnung des Antrags durchgeführt werden soll, nicht dadurch entbehrlich, dass der Antrag mitbestimmungswidrig abgelehnt wird. In einem solchen Fall ist das Mitbestimmungsverfahren nachzuholen.

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsgrundsätze ist die Dienststellenleitung verpflichtet, das Mitbestimmungsverfahren nach § 39 Abs. 2 MVG-K im Hinblick auf die Anträge des Mitarbeiters Th und der Mitarbeiterin N einzuleiten. Beide Mitarbeiter haben ihren Antrag auf Altersteilzeit im Blockmodell auf die einschlägigen Regelungen im § 2 Abs. 1 der Anlage 16 AVR-K gestützt. Die AVR-K sind einschließlich ihrer Anlagen Bestandteil der jeweiligen Arbeitsverträge. Beide Mitarbeiter haben zwar keinen (nach § 2 Abs. 4 der Anlage 16 beschränkten) Rechtsanspruch auf Abschluss einer Altersteilzeitregelung, weil sie die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 der Anlage 16 nicht erfüllen. Ausreichend für die Annahme des Mitbestimmungsrechts nach § 42 
Nr. 11 MVG-K ist aber, dass für beide Mitarbeiter der Abschluss eines Altersteilzeitvertrages nach § 2 Abs. 1 der Anlage 16 AVR-K in Betracht kommt.

3. Schließlich steht der Annahme eines Mitbestimmungsrechts nicht entgegen, dass § 39 Abs. 1 MVG-K keine Sanktionsregelung für den Fall enthält, dass ein Antrag auf Altersteilzeit ohne (vorherige) Mitbestimmung der Mitarbeitervertretung abgelehnt wird. 

Nach dieser Vorschrift darf eine der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme erst vollzogen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeitervertretung vorliegt und die nicht erteilte Zustimmung durch die Schiedsstelle ersetzt worden ist. Sie ist – mit Ausnahme einer Einstellung unter den Voraussetzungen des Abs. 1 S. 3 – unwirksam, wenn die Mitarbeitervertretung nicht zugestimmt hat oder die nicht erteilte Zustimmung ersetzt worden ist. Nach § 39 Abs. 3 MVG-K gilt die Zustimmung als ersetzt, wenn die Mitarbeitervertretung diese nicht binnen zwei Wochen schriftlich verweigert und mündliche Erörterung beantragt. § 39 Ziffern 4 und 5 MVG-K regeln das weitere Verfahren, das bei Nichteinigung zur Anrufung der Schiedsstelle führen kann.

Diese Rechtsfolgen passen für das Mitbestimmungsrecht aus § 42 Nr. 11 MVG-K offensichtlich nicht. Die Initiative für die Mitbestimmungsrechte, die für das Verfahren nach § 39 MVG-K gelten, geht typischerweise von der Dienststellenleitung aus, die von ihr geplante Maßnahmen ohne die Zustimmung der Mitarbeitervertretung nicht durchführen kann. Demgegenüber stammt die Initiative für einen Antrag auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung aus familien- oder arbeitsmarktpolitischen Gründen nach § 42 Nr. 11 MVG-K von dem Mitarbeiter selbst. Die Dienststellenleitung hat an der Zustimmung durch die Mitarbeitervertretung bei einer Ablehnung in der Regel kein Interesse. Würde man der Auffassung der Dienststellenleitung folgen, bräuchte die Dienststelle das Mitbestimmungsverfahren in diesen Fällen auch nicht durchzuführen. Dies hätte zur Konsequenz, dass das Mitbestimmungsrecht nicht praktiziert werden müsste und damit leer laufen würde.

Dies ist erkennbar nicht gewollt. Die Mitarbeitervertretung hat nach § 42 Abs. 11 MVG-K ein Mitbeurteilungsrecht. Soll der Antrag eines Mitarbeiters auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beurlaubung abgelehnt werden, muss die Mitarbeitervertretung nach Maßgabe des § 39 Abs. 2 MVG-K beteiligt werden. Auch wenn die Unwirksamkeitssanktion nicht greift, hat bei verweigerter Zustimmung das weitere Verfahren nach § 39 Abs. 3 – 5 MVG-K entsprechend zu gelten. Dies bedeutet: Wird die Zustimmung durch die Mitarbeitervertretung verweigert und verlangt diese innerhalb der Zwei-Wochen-Frist Erörterung, so haben Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung mit dem Ziel einer Einigung zu verhandeln. Bleibt diese erfolglos, muss die Schiedsstelle unter den gesetzlichen Voraussetzungen angerufen werden, wenn die Dienststellenleitung an ihrer Weigerung festhält und die Mitarbeitervertretung nicht zustimmt. Die Schiedsstelle wird zu entscheiden haben, ob die Zustimmung zur Ablehnung ersetzt wird.

Welche weiteren Rechtsfolgen sich aus der Verletzung des Mitbestimmungsrechts für die einzelnen Mitarbeiter bzw. aus einer die Zustimmung nicht ersetzende Entscheidung der Schiedsstelle folgt, kann für das vorliegende Verfahren dahinstehen. Jedenfalls bei Mitarbeitern, die – wie Frau N und Herr Th im vorliegenden Fall – keinen Anspruch auf Altersteilzeit haben, führt dies nicht zu der Pflicht, einen Altersteilzeitvertrag abzuschließen. Ob für Arbeitnehmer, die nach 
§ 2 Abs. 3 und 4 der Anlage 16 der AVR-K den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages beanspruchen können, aus der Verletzung eines Mitbestimmungsrechts ein Kontrahierungszwang abgeleitet werden kann, erscheint der Schiedsstelle ebenfalls rechtsdogmatisch nur schwer begründbar, wird aber ausdrücklich offen gelassen. Die vom BAG zum Mitbeurteilungsrecht bei Eingruppierungen von Arbeitnehmern entwickelten Grundsätze dürften entsprechend heranzuziehen sein 
(vgl. BAG, 03.05.1994, Az: 1 ABR 58/93, AP Betriebsverfassungsgesetz 1972, § 99 Eingruppierung Nr. 2).

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen den Beschluss ist gem. § 65 MVG-K der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover gegeben.

Das Rechtsmittel ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Verwaltungsgerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutschland einzulegen.

Die Rechtsmittelschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei dem Gericht eingehen. Sie soll den angefochtenen Beschluss bezeichnen, einen Antrag enthalten und die zur Begründung des Rechtsmittels dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben.

Der Rechtsmittelschrift und allen folgenden Schriftsätzen  sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

gez. Dr. Kiel

Vorsitzender der Schiedsstelle

